
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2009 (GVBl. I S. 631) und 15.12.2009 (GVBl. I S. 716). 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
 

Hinweis 
 
Mit Inkrafttreten der 8. Änderung des Bebauungsplanes „Grundpfad“ – Rathaus werden für seinen Gel-
tungsbereich die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Grundpfad“ von 1988 durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Grundpfad“ 8. Änderung ersetzt. 
 
 
 
 
2 Textliche Festsetzungen  

 
Planungsrechtliche Festsetzung 

  
2.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
  
 Oberflächenbefestigung: Die Befestigung von Wegen und Stellplätzen ist mit Ausnahme 

der Zu- und Abfahrten sowie der Fahrstraßen der Stellplätze sowie den Aufstellbereichen 
und dem Rathausvorplatz nur in wasserdurchlässiger Art und Weise zulässig (Rasen-
kammersteine, wassergebundene Decke, Fugen- oder Porenpflaster).  

  
2.2 Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)  

 
 Stellplätze und Garagen sind nur auf den durch Planzeichnung festgesetzten überbauba-

ren Grundstücksflächen für Stellplätze und innerhalb der sonstigen überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig.  

 
 
 
 

 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
(Satzung gemäß § 81 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)  

  
3.1 Einfriedungen (Mauern, Zäune, Hecken etc.) (§ 8 1 Abs. 1 Nr. 3 HBO)  

 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über 
Geländeoberkante, gemessen an der Grundstücksgrenze zzgl. nach innen abgewinkeltem 
Übersteigschutz und in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern 
oder Kletterpflanzen. Die Pflanzen sind dauerhaft zu unterhalten. 

  
3.2 Begrünungen (§ 81 Abs.1 Nr. 5 HBO) 

 Grundstücksfreiflächen: Mind. 20 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, 
standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Blühende Ziersträucher und Arten alter 
Bauerngärten können bis zu einem Umfang von 25 % der Einzelpflanzen eingestreut wer-
den.  

 

3.3 Artenlisten: 
 
Artenliste 1  (Bäume): Pflanzqualität mind. Solitär/Hochstamm, 3 x verpflanzt, 14-16 Stammumfang 
(gemessen in 1 m Höhe) bzw. Heister 2 x verpflanzt, 150-200 cm Höhe 

Aesculus spec. - Kastanie Tilia cordata - Winterlinde 
Acer campestre - Feldahorn Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

Acer platanoides - Spitzahorn   
Acer pseudoplatanus - Bergahorn   
Betula pendula - Hängebirke Obstbäume (H., v., 8-10) : 

Carpinus betulus - Hainbuche Cydonia oblonga - Quitte 
Juglans regia - Walnuss Malus domestica - Apfel 
Prunus avium - Vogelkirsche Prunus avium - Kulturkirsche 
Quercus robur - Stieleiche Pyrus communis - Birne 

Quercus petraea - Traubeneiche Sorbus domestica - Speierling 

Artenliste 2  (Einheimische Sträucher):  

Pflanzqualität mind. Sträucher, 1 x verpflanzt, 100-150 cm Höhe 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher 

Corylus avellana - Hasel Pyrus pyraster - Wildbirne 
Crataegus monogyna - Eingriffl. Weißdorn Rosa canina - Hundsrose 

Crataegus laevigata - Zweigriffl.  W eißdorn Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 
Malus sylvestris - Wildapfel   

Artenliste 3  (Traditionelle Ziersträucher und Kleinbäume):  

Pflanzqualität mind. Sträucher, 1 x verpflanzt, 100-150 cm Höhe 

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Magnolia div. spec. - Magnolie 

Buddleja div. spec. - Sommerflieder Malus div. Spec.* - Zierapfel 
Buxus sempervirens - Buchsbaum Mespilus germanica - Mispel 

Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin 

Cornus florida - Blumenhartriegel Prunus div. Spec. - Kirsche, Pflaume 
Cornus mas - Kornelkirsche Rosa div spec. - Wild- u. Strauchrosen 

Deutzia div. spec. - Deutzie Sorbus aria/intermedia* - Mehlbeere 
Forsythia x intermedia - Forsythie Spirea div. spec. - Spiere 

Hamamelis mollis - Zaubernuss Syringa div. spec. - Flieder 

 

Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. Spec. - Weigelia 

 Artenliste 4 : Kletterpflanzen 

 Clematis div. Spec. - Clematis, W aldrebe Parthenocissus spec. - Wilder Wein 

 Hedera helix - Efeu Vit is vinifera - Echter Wein 
 Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzine 
 Lonicera caprifolium - Geißblatt   

 
 
 
 
4 Kennzeichnungen und Hinweise  

 
4.1 Stellplätze 

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Neu-Anspach wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum 
Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.  
 

4.2 Zur Verwertung von Niederschlagswasser  

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von demjenigen, bei dem es anfällt, 
verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht ent-
gegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus in geeigneten Fällen versickert 
werden (§ 42 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Hessischen Wassergesetzes – HWG).  

 
4.3 Grundsätze zur Abwasserbeseitigung 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenstehen. (§ 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes - 
WHG) 
 

4.4 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 20 Hessi-
sches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. 
Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 20 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter 
Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 
 

4.5 Geschützte Tierarten 

Bei Abrissarbeiten ist auf mögliche Vorkommen von Fledermäusen und gebäudebrütenden 
Vogelarten zu achten. Entsprechendes gilt für die Räumung des Flst. 27 in Bezug auf 
Baum- und höhlenbrütende Arten. Das Gebäude Bahnhofstraße 28 ist nach Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde außerhalb der Brutzeit der Mauersegler (Mai bis Au-
gust) niederzulegen oder der dort befindliche Brutplatz vor der Brutzeit unzugänglich zu 
machen. Ergeben sich weitere Hinweise auf die Anwesenheit von Fledermäusen oder Vö-
geln innerhalb der Gebäude, sind die Arbeiten bis zur Klärung der Sachlage mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde auszusetzen.  

 
 
 
 
 
 
Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13a BauGB:  
 
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 

 

___.___.______ 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am  

 

___.___.______ 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

___.___.______ 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

___.___.______ 

___.___.______ 

  

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.  

  
 

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Neu-Anspach, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Neu-Anspach, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  

 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 
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